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Merkblatt für Gastwirtschaftsbetriebe 
 

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 6. April 2022 die Schliessungszeit für Gastwirtschaftsbetriebe 

in der Gemeinde Wittenbach wie folgt festgelegt: 

 

01.00 Uhr 

- Freitage und Samstage 

- Während der ganzen Olma-Öffnungszeit 

 

02.00 Uhr 

- Vom schmutzigen Donnerstag bis Fasnachtsdienstag 

 

Aufhebung der Schliessungszeit (Freinacht) 

- Schmutziger Donnerstag 

- Fasnachtssamstag 

- 31. Juli 

- 1. August 

- Kantonskilbi (Olma-Schluss) 

- Silvester 

 

Polizeistundenverlängerung für einzelne Anlässe 

Für einen bestimmten Anlass kann die Schliessungszeit auf Gesuch des Patentinhabers verkürzt oder 

aufgehoben werden. Zu diesem Zweck ist der Ratskanzlei frühzeitig, mindestens einen Monat im Voraus, 

ein entsprechendes Gesuch einzureichen. Die Bewilligungsgebühr beträgt Fr. 20.--/pro bewilligte Stunde. 

Die Gebühr für eine Freinacht beträgt Fr. 100.--. 

 

Keine Verlängerung der Öffnungszeit ist an folgenden Tagen möglich: 

- Karfreitag 

- Ostersonntag 

- Pfingstsonntag 

- eidgenössischer Bettag 

- Weihnachtstag 

 

Fasnachtsdekoration 

Die Dekorationsdauer richtet sich nach der offiziellen Fasnachtszeit. Die Dekorationen sind in 

feuerpolizeilicher Hinsicht zu kontrollieren. 
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